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dere dergleichen Gesellschaften oder Anstalten er
richtet, welche bestimmt sind, gegen Zahlung eines 
Einkaufsgeldes oder gegen Leistung von Geldbei
trägen beim Eintritte gewisser Bedingungen oder 
Fristen, Zahlungen an Kapital oder Rente zu leisten;

10. (aufgehoben);
11. wer ungebühr lieh er weise ruhestörenden Lärm er

regt oder wer groben Unfug verübt;
12. wer als Pfandleiher oder Rückkaufshändler bei Aus

übung seines Gewerbes den darüber erlassenen An
ordnungen zuwiderhandelt, insbesondere den durch 
Landesgesetz oder Anordnung der zuständigen Be
hörde bestimmten Zinsfuß überschreitet;

13. (aufgehoben);
14. (aufgehoben).

(2) In den Fällen der Nummern 2, 4, 5, 6 kann neben 
der Geldstrafe oder der Haft auf Einziehung der Vorräte 
von Waffen oder Schießbedarf, der Stempel, Siegel, 
Stiche, Platten oder anderen Formen, der Abdrücke oder 
Abbildungen erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie 
dem Verurteilten gehören oder nicht.

§ 361
(1) Mit Haft wird bestraft:

1. wer, nachdem er unter Polizeiaufsicht gestellt wor
den ist, den infolge derselben ihm auferlegten Be
schränkungen zuwiderhandelt;

2. (aufgehoben);
3. wer als Landstreicher umherzieht;
4. wer bettelt oder Kinder zum Betteln anleitet oder 

ausschickt, oder Personen, welche seiner Gewalt und


